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Anlage 2 der OR-Sitzung am 8.8.16 
 
 
6 Kinder und Jugendliche im SKZ – vertagte Punkte vom 

9.5.16/6.6.16/4.7.16 
 

 
 
Wie ist der Stand der Dinge? 
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Beschluss am 6.6.16 mit 5:0:0: 
Der OR nimmt den Entwurf einer Nutzungsvereinbarung für K11 zur Kenntnis. 
Er begrüßt die Zuordnung zum 10. Nachtrag zur Nutzungs- und Servicevereinbarung 
zwischen dem Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement und dem Amt 51 (Jugendamt) 
vom 01.08.2013. Die Bezugnahme auf  die aktuelle Jugendhilfeplanung 2016 - 2020 
(DS0201/15 vom 08.10.2015) sollte konkreter und einschränkender gefasst werden. 
 
Vertagung am 6.6.16: 
Die übrigen Punkte zu diesem TOP werden erneut vertagt. S. Geue übernimmt den Auftrag, 
Vorschläge zu unterbreiten. 
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Aus der NS vom 4.7.16: 
J. Tiedge: In der Anlage 1 zur Einladung liegt die unterschriebene Fassung des Vertrages zu 
K11 zwischen Jugendamt und Frau Bianca Hecker vor. 
 
J. Tiedge unterbreitet den Vorschlag: 
Der OR dankt allen Beteiligten an dieser mehrjährigen Entwicklung. Herzlicher Dank geht 
jetzt besonders an Fam. Hecker für die Übernahme der Verantwortung. 
 
Es stehen einige offene Fragen an, die der OR bereits mehrfach vertagt hatte. 
S. Geue übernimmt erneut den Auftrag, Vorschläge zu unterbreiten. 
Bis zur vorgesehenen abschließenden Behandlung behält die Anlage 1 zur Einladung mit 
dem unterschriebenen Vertrag den Status einer Information an die OR. 
 
In der Diskussion werden erneut die folgenden offenen Probleme zusammengestellt, die den 
OR in verschiedenen Unterlagen bereits zur Verfügung stehen: Sie sollen nochmals zur 
nächsten Sitzung des OR zusammengestellt werden. 
Schwerpunkte sollen sein: WLAN, Situation im SKZ, Sicherheitsfragen. 
 
Beschlussfassung TOP 6 wird erneut vertagt. 
 
Aus der Anlage zur Einladung zum 9.5.16: 
 
 
Beschluss 12) vom 14.12.15 mit 5:0:0: 
Der OR stellt durch Beschluss fest: 
Die Anlage 1 der DS0201/15 enthält die Analysen der Verwaltung als Entscheidungsgrundlage. Teile 
dieser Anlage haben wir zurückgewiesen. 
Die Anlage 1 ist erstaunlicherweise nicht Beschlussgegenstand. Der Stadtrat hat diese Anlage 1 noch 
nicht mal zur Kenntnis genommen. Der Einwand des OR wird ignoriert. 
 
Beschluss 13) vom 14.12.15 mit 5:0:0: 
Der OR fragt: 
Wie entsteht das Umsetzungskonzept für Versorgungsgebiet 18? Wer ist verantwortlich für 
Qualitätsentwicklung bzw. Zielvereinbarungen. 
 
Beschluss 14) vom 14.12.15 mit 5:0:0: 
Was wird aus der Beschlusspassage: 
„Der OR hat dem Oberbürgermeister in seiner Dienstberatung 2015  in Sohlen  Fragen beispielsweise 
zur Erreichbarkeit von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mit dem ÖPNV von und nach 
Beyendorf-Sohlen übergeben. 
Diese Fragen sollten bei der Bearbeitung der DS0201/15  beantwortet werden.“ 
 
Beschluss 16) vom 14.12.15 mit 5:0:0: 
Der OR nimmt die Informationen der Vorlage 3 dieser Anlage entgegen. 
Er spricht den Veranstaltern der Gesprächsrunde in der Sohlener Kirche am 19.11.15 seinen 
ausdrücklichen Dank aus, Die Veranstaltung hat auch dazu geführt, dass wieder Bewegung in eine 
längst fällige Diskussion gekommen ist.  
Die Einschätzungen zu beiden Kirchen als geistig-kulturelle Zentren der Ortschaft werden durch den 
OR bestätigt und auch weiterhin unterstützt. 
Vorschläge und Engagement auf Gebieten der  sozialen Infrastruktur der Ortschaft 
werden dringend benötigt. Dazu gehört auch die Fortsetzung der  Diskussionen um interessante 
Ansatzpunkte zum Thema „Jung und Alt unter einem Dach“. Der OR möchte solche Ansatzpunkte zur 
Zusammenarbeit von Stadt, Umland, Kirchenkreis unbedingt aufgreifen. 
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In der Anlage zur OR_Sitzung am 14.12.2015 heißt es  in Vorlage 2: 
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Mit dieser E-Mail hat der OR den Entwurf der Vereinbarung zwischen Jugendamt und 
Jugendvertretung erhalten: 

 
 
Beschluss: 
Der OR nimmt den Entwurf einer Nutzungsvereinbarung für K11 zur Kenntnis. 
Er begrüßt die Zuordnung zum 10. Nachtrag zur Nutzungs- und Servicevereinbarung 
zwischen dem Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement und dem Amt 51 
(Jugendamt) vom 01.08.2013. Die Bezugnahme auf  die aktuelle Jugendhilfeplanung 2016 - 
2020 (DS0201/15 vom 08.10.2015) sollte konkreter und einschränkender gefasst werden. 
In diesem Zusammenhang soll die Klärung zu folgenden Beschlüssen erfolgen und mit der 
Genehmigung dieser Anlage bestätigt werden: 
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E-Mail von Frau Paschke: 
 

 
 


